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Deutsche Krankenhausgesellschaft 
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2. Wo liegt das finanzielle Problem 
der Krankenkassen? 



Verband der
Krankenhausdirektoren

Deutschlands eV

GKV-Spitzenverband 2013: Kennzahlen der gesetzlichen Krankenversicherung 

2011 / 2012: 
+1,71 Mrd. € 

 

+2,9 % p. a. 

+11,24 Mrd. € 
+22,3 % 

 

+4,5 % p.a. 
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2. Wo liegt das finanzielle Problem 
der Krankenkassen? 

Bei 3 % Tarif- und 
Sachkostenanstieg sind 
2 Mrd. € Mehrausgaben 

minimal zu erwarten. 



Verband der
Krankenhausdirektoren

Deutschlands eV
Agenda 

1. Die Finanzlage der Krankenhäuser – Mythos und Wirklichkeit 

2. Wo liegt das finanzielle Problem der Krankenkassen? 

3. Wie ist die Kapazitätsdichte in Deutschland zu bewerten? 

4. Was sollte der Gesetzgeber regeln? 

5. Fazit 
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Krankenhausdirektoren

Deutschlands eV

53% der Patienten per Einweisung; 40% als Notfall (Q: DKI 2011) 

Jahr KH1 Betten2 Mitarb.3 Fälle 4

2004 2.166 531.333 1,07 Mio 16,8 Mio
2012 2.017 501.000 1,15 Mio 18,6 Mio
a.Diff -149 -30.333 +0,08 Mio +1,8 Mio
%Diff -7% -6% +7% +11%

Quelle Stat. Bundesamt: Grunddaten der Krankenhäuser 2012
1 Schließung / Aufnahme als Betriebsstätte
2 Abbau
3 Beschäftigte; zahlreiche Ausgliederungen im nicht-medizinischen Bereich
4 überwiegend: Demografie, medizinischer Fortschritt, Anspruchshaltung der Patienten
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3. Wie ist die Kapazitätsdichte in 
Deutschland zu bewerten? 



Verband der
Krankenhausdirektoren

Deutschlands eV

Jahr KH1 Betten2 Mitarb.3 Fälle 4 VD5 GKV-A6 Ärzte7

2004 2.166 531.333 1,07 Mio 16,8 Mio 8,7 47,2 Mrd 118.000
2012 2.017 501.000 1,15 Mio 18,6 Mio 7,6 61,7 Mrd 143.000
a.Diff -149 -30.333 +0,08 Mio +1,8 Mio -1,1 +14,5 Mrd +25.000
%Diff -7% -6% +7% +11% -13% +31% +21%

Quelle Stat. Bundesamt: Grunddaten der Krankenhäuser 2012
1 Schließung / Aufnahme als Betriebsstätte
2 Abbau
3 Beschäftigte; zahlreiche Ausgliederungen im nicht-medizinischen Bereich
4 überwiegend: Demografie, medizinischer Fortschritt, Anspruchshaltung der Patienten
5 tw. frühere Entlassung durch med. Fortschritt (minimal-invasiv)
6 siehe 4 und 7 sowie Tarifentwicklung
7 Vollkräfte; Umsetzung EuGH-Urteil und EU-Arbeitszeitrichtlinie (Mehrbedarf 27.000 Stellen, Q: DKG)
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3. Wie ist die Kapazitätsdichte in 
Deutschland zu bewerten? 

53% der Patienten per Einweisung; 40% als Notfall (Q: DKI 2011) 



Verband der
Krankenhausdirektoren

Deutschlands eV
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3. Wie ist die Kapazitätsdichte in 
Deutschland zu bewerten? 



Verband der
Krankenhausdirektoren

Deutschlands eV
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In Regionen sehr 
unterschiedlich 
 

„Ärzteschwemme“ 
Anfang 2000er Jahre 
Abbau von Studienplätzen 
heute Ärztemangel 
 
Zu berücksichtigen: 
 

• starke demografische 
 Alterung „Baby-Boomer“ 
 

• Hygiene 
 

• Internationale Studien 

3. Wie ist die Kapazitätsdichte in 
Deutschland zu bewerten? 



Verband der
Krankenhausdirektoren

Deutschlands eV

30. Frühjahrskolloquium des BBDK am 21. März 2014 in Meschede              22 

Kapazitätsdichte in Deutschland 

Q: PKV-Verband 
2013 (Daten: 
Commonwealth 
Fund 2010) 



Verband der
Krankenhausdirektoren

Deutschlands eV

„Ein Anspruch auf Feststellung der Aufnahme in den 
Krankenhausplan (…) besteht nicht. Bei notwendiger Auswahl 
zwischen mehreren Krankenhäusern entscheidet die zuständige 
Landesbehörde (…), welches Krankenhaus den Zielen der 
Krankenhausplanung des Landes am besten gerecht wird.“ 
 
§ 8 Abs. 2 KHG (Krankenhausfinanzierungsgesetz) 
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3. Kapazitätsdichte in Deutschland 
rechtliche Gestaltungsspielräume 
der Bundesländer 



Verband der
Krankenhausdirektoren

Deutschlands eV

„Bei den Plankrankenhäusern (gilt) die Aufnahme in den 
Krankenhausplan als Abschluss des Versorgungsvertrages (…) Ein 
Versorgungsvertrag darf nicht abgeschlossen werden, wenn das 
Krankenhaus 
1. nicht die Gewähr für eine leistungsfähige und wirtschaftliche 
Krankenhausbehandlung bietet oder 
2. für eine bedarfsgerechte Krankenhausbehandlung der 
Versicherten nicht erforderlich ist.“ 
 
§ 109 Abs. 1 und 3 SGB V (Sozialgesetzbuch V) 
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3. Kapazitätsdichte in Deutschland 
rechtliche Gestaltungsspielräume 
der Krankenkassen 



Verband der
Krankenhausdirektoren

Deutschlands eV

Deshalb Kündigungsrecht: 
 

„Ein Versorgungsvertrag nach § 109 Abs. 1 kann von jeder 
Vertragspartei (…) gekündigt werden, von den Landesverbänden 
der Krankenkassen und den Ersatzkassen nur gemeinsam und nur 
aus den in § 109 Abs. 3 Satz 1 genannten Gründen (…) Bei 
Plankrankenhäusern kann die Genehmigung (der Kündigung) nur 
versagt werden, wenn und soweit das Krankenhaus für die 
Versorgung unverzichtbar ist.“ 
 
§ 110 Abs. 1 und 2 SGB V (Sozialgesetzbuch V) 
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3. Kapazitätsdichte in Deutschland 
rechtliche Gestaltungsspielräume 
der Krankenkassen 



Verband der
Krankenhausdirektoren

Deutschlands eV
Agenda 

1. Die Finanzlage der Krankenhäuser – Mythos und Wirklichkeit 

2. Wo liegt das finanzielle Problem der Krankenkassen? 

3. Wie ist die Kapazitätsdichte in Deutschland zu bewerten? 

4. Was sollte der Gesetzgeber regeln? 

5. Fazit 
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Krankenhausdirektoren

Deutschlands eV
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4. Was sollte der Gesetzgeber regeln? 
 nochmals: GKV-Spitzenverband 

„Die Qualitätsunterschiede an deutschen 
Krankenhäusern sind immens …  

 

„Ziel ist es, Patienten vor schlechter 
Qualität zu schützen.“ 

 

„Qualität muss sich für die 
Krankenhäuser auch finanziell lohnen.“ 

Johann-Magnus v. Stackelberg 
stv. Vorstandsvorsitzender des GKV-Spitzenverbandes. 



Verband der
Krankenhausdirektoren

Deutschlands eV
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4. Was sollte der Gesetzgeber regeln? 
 mediale Verunsicherung 



Verband der
Krankenhausdirektoren

Deutschlands eV
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Q: Behandlungsfehlergutachten 
der MDK-Gemeinschaft, 
Jahresstatistik 2012 

= 2.540 Fälle 
= 0,01 % 

4. Was sollte der Gesetzgeber regeln? 
 der MDK 



Verband der
Krankenhausdirektoren

Deutschlands eV
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4. Was sollte der Gesetzgeber regeln? 
 wahrgenommene Qualität 

Ärzte und Pflegende 
schneiden am besten ab 



Verband der
Krankenhausdirektoren

Deutschlands eV
Jedes Krankenhaus hat das 
Potenzial zum Skandal 
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Krankenhausdirektoren

Deutschlands eVMediale Verunsicherung und ihre 
Folgen 
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Krankenhausdirektoren

Deutschlands eV
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Land NRW – aktueller Krankenhausplan: 
 

• Hebt Vorgaben für Intensivstationen für jedes (!) Krankenhaus 
auf universitäres Niveau (insb. Personalbesetzung) 
 

• Über 90 % der Krankenhäuser in NRW können diese nicht 
erfüllen 

 
Gemeinsamer Bundesausschuss (GBA): 
 

• Universitäre Qualitätsvorgaben und Mindestmengen 
 

4. Was sollte der Gesetzgeber regeln? 
 Politik als Getriebene? 

„Mercedes fahren, 
Golf bezahlen.“ 

Das kann´s nicht sein. 



Verband der
Krankenhausdirektoren

Deutschlands eV
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Bericht der Landesregierung NRW zum Krankenhausrahmenplan 
2015 am 16. Januar 2013: 
 
„Das Land sieht eine Selektion über Qualitätsparameter als 
sachgerechten Weg der Strukturbereinigung an.“ 
 
(zitiert in: Kleine Anfrage der Abgeordneten Ina Scharrenbach CDU - Droht 
ein Abbau von Intensivbetten in NRW-Kliniken? 
Drucksache 16/5195 vom 07.03.2014) 

4. Was sollte der Gesetzgeber regeln? 
 Politik als Getriebene? 



Verband der
Krankenhausdirektoren

Deutschlands eV
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4. Was sollte der Gesetzgeber regeln? 
 So stehen die Kassen zur Vergütung von 

Qualität – Beispiel Brustzentren NRW 

• 2006: Forderung der Zentren nach Zuschlag für Strukturqualität von 
Brustzentren (§ 5 Abs. 3 KHEntgG) 

• 2007: Kassen und Schiedsstelle lehnen ab 

• 2008: Bezirksregierung lehnt Schiedsspruch ab, erneute Verhandlung 

• 2009: Genehmigung Bezirksregierung 

• 2009: Klage Kassenverbände NRW gegen Land NRW 

• 2012: Entscheidung VG Münster pro Strukturzuschlag 

• 2013: Bestätigung OVG Münster nach Revision 

• 2015: Erwartete Entscheidung des BVG 

• Prozessdauer = 9 Jahre ! 
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4. Was sollte der Gesetzgeber regeln? 
 VKD-Modell zur 
 Investitionsfinanzierung 

Strukturentwicklungsfonds 
5 % vom stat. KH-Umsatz 

(3,75 Mrd. Euro) 
Bundes- und Landesmittel 

(50 / 50) 

Regel-Investitionen 
5 % Zuschlag auf 

Fallpauschale 
(GKV / PKV) 

Statt bisher 2,7 Mrd. Euro über 7,5 Mrd. Euro 
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1. Die Finanzlage der Krankenhäuser – Mythos und Wirklichkeit 

2. Wo liegt das finanzielle Problem der Krankenkassen? 

3. Wie ist die Kapazitätsdichte in Deutschland zu bewerten? 

4. Was sollte der Gesetzgeber regeln? 

5. Fazit 
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Fazit 


